
Beitragsordnung Zouk Jena e.V.
07.05.2023

basierend auf der Vorstandssitzung vom 11.04.2023

§ 1 Mitgliedsbeiträge
1. Der Mitgliedsbeitrag für ein Mitglied beträgt 120 € pro Jahr.
2. Der Betrag für ein Jahr ist jeweils zu Beginn des Jahres zu entrichten, spätestens

jedoch am 31.01.
3. Tritt ein Mitglied zu einem anderen Zeitpunkt als zum Januar in den Verein ein, so

reduziert sich der Mitgliedsbeitrag für dieses erste Jahr um jeden vollen Monat, in
welchem die Person noch nicht Mitglied war, und zwar um 1/12 des
Mitgliedsbeitrages1.

4. Tritt ein Mitglied freiwillig zu einem anderen Zeitpunkt als zum Dezember eines
Jahres aus dem Verein aus, hat es keinen Anspruch auf eine Auszahlung des
restlichen Mitgliedsbeitrages. Eine Auszahlung um 1/12 des Mitgliedsbeitrages für
jeden vollen Monat, die die betreffende Person nicht mehr Mitglied ist, ist jedoch
zulässig. Die Entscheidung über eine solche Auszahlung obliegt dem Vorstand in
Abhängigkeit von der Haushaltslage.

5. In Einzelfällen können Mitglieder eine Reduktion des Mitgliedsbeitrages beantragen.
Über die Reduktion oder das Erlassen von Mitgliedsbeiträgen entscheidet der
Vorstand. Die Entscheidung gilt für ein Jahr und kann dann widerrufen werden.

§ 2 Kursteilnahme für Mitglieder
1. Mitglieder haben Anspruch auf die Teilnahme an einem Kurs (1h / Woche) inklusive

der anschließenden Übungszeit (‘practice time’). Für diesen Kurs fallen keine
weiteren Gebühren an.

2. Die Anzahl der Kursstunden pro Jahr schwankt, bedingt durch Feiertage und
gegebenenfalls der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten. Es gibt keine Mindestanzahl
an angebotenen Kursstunden pro Jahr.

3. Das Kursangebot des Zouk Jena e.V. umfasst Trainingsgruppen verschiedener Level
(training group 1 - 4). Die Zulassung einzelner Mitglieder obliegt den Trainer:innen
der jeweiligen Trainingsgruppen, ggfs. in Absprache mit dem Vorstand (vgl. Satzung
Zouk Jena e.V., §10, Abs. 3).

4. Mitglieder müssen sich für die Trainingsgruppen registrieren und erhalten keine
priorisierte Zulassung gegenüber Nicht-Mitgliedern.

5. Mitgliedern steht es außerdem frei, an mehr als einem Kurs teilzunehmen. Für jeden
weiteren Kurs ist allerdings ein zusätzliches Entgelt zu entrichten. Die Preise für die
Kurse werden fortlaufend angepasst und sind der Website (www.zouk-jena.de) zu
entnehmen.

1 Beispiel: eine Person beantragt die Mitgliedschaft am 03.04. und erhält die Bestätigung der
Mitgliedschaft durch den Vorstand am 17.04., d.h. sie ist ab dem 17.04. Mitglied im Verein. Da die
Person in drei Monaten des Jahres (Januar, Februar, März) noch nicht Mitglied war, reduziert sich der
erste Mitgliedsbeitrag um 3/12 von 120 €, also um 30 €. Die Person muss im ersten Jahr also nur 90
€ Mitgliedsbeitrag entrichten.

http://www.zouk-jena.de

